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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 01.12.1910 13.966
17.05.1939 17.748
13.09.1950 22.899
06.06.1961 28.988
27.05.1970 30.798
25.05.1987 25.980

nach der Fortschreibung auf 30.06.1987 26.139
30.06.1992 27.918
30.06.1997 28.347
30.06.2002 27.977
30.06.2007 27.392
30.06.2008 27.319
30.06.2009 27.101
30.06.2010 26.919
30.06.2011 26.805
30.06.2012 26.839

auf Basis des Zensus 2011 30.06.2013 26.276
30.06.2014 26.639
30.06.2015 26.703
30.06.2016 27.234
30.06.2017 27.807
30.06.2018 28.155
30.06.2019 28.182
30.06.2020 28.488
30.06.2021 28.425
30.06.2022 28.466
30.06.2023 29.125

auf Basis des Zensus 2022 30.06.2024 27.920

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen 23.440
Aufhausen 973
Eybach 1.476
Stötten 266
Türkheim 901
Waldhausen 234
Weiler o.H. 630
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2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum 30.06.2010 4.663
30.06.2016 6.705
30.06.2017 7.306
30.06.2018 7.723
30.06.2019 7.973
30.06.2020 8.443
30.06.2021 8.456
30.06.2022 8.782
30.06.2023 9.619
30.06.2024 9.769
30.06.2025 9.678

Davon entfallen auf:

Geislingen 9.431
Aufhausen 67
Eybach 157
Stötten 14
Türkheim 75
Waldhausen 5
Weiler o.H. 20

3. Gemarkungsflächen

Geislingen (einschl. Altenstadt) 1.573,3323 ha

Weiler o.H. - Eingliederung ab 01.01.1966 - 965,9255 ha

Türkheim - Eingliederung ab 01.01.1971 - 1.935,2446 ha

Stötten - Eingliederung ab 01.01.1972 - 943,7305 ha

Waldhausen - Eingliederung ab 01.03.1972 - 541,4256 ha

Eybach - Eingliederung ab 31.12.1972- 712,9363 ha

Aufhausen - Eingliederung ab 01.01.1975 - 910,4358 ha

Insgesamt 7.583,0306 ha

 6



4. Steuerkraftsumme der Stadt Geislingen an der Steige

Für 2026 (vorläufig) 55.484.504 €
2025 (vorläufig) 50.500.654 €
2024 (vorläufig) 51.050.119 €
2023 47.281.220 €
2022 44.436.432 €
2021 43.305.563 €
2020 42.771.631 €
2019 36.128.104 €
2018 36.084.827 €
2017 32.762.790 €
2016 27.418.162 €
2015 32.439.824 €
2014 30.980.732 €
2013 27.580.677 €
2012 27.792.519 €
2011 26.882.911 €

Für 2026 je Einwohner nach dem Stand auf 30.06.2025 (vorläufig) 1.987,27 €
2025 je Einwohner nach dem Stand auf 30.06.2024 (vorläufig) 1.764,58 €
2024                  - " - 30.06.2023 (vorläufig) 1.752,79 €
2023                  - " - 30.06.2022 1.661,56 €
2022                  - " - 30.06.2021 1.563,40 €
2021                  - " - 30.06.2020 1.520,13 €
2020                  - " - 30.06.2019 1.517,69 €
2019                  - " - 30.06.2018 1.283,19 €
2018                  - " - 30.06.2017 1.297,69 €
2017                  - " - 30.06.2016 1.203,01 €
2016                  - " - 30.06.2015 1.026,78 €
2015                  - " - 30.06.2014 1.215,48 €
2014                  - " - 30.06.2013 1.166,57 €
2013                  - " - 30.06.2012 1.027,63 €
2012                  - " - 30.06.2011 1.036,84 €
2011                  - " - 30.06.2010 998,66 €
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5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für 2026 (vorläufig) 26.073.823 €
2025 (vorläufig) 25.322.964 €
2024 (vorläufig) 24.326.049 €
2023 23.413.791 €
2022 22.226.231 €
2021 21.459.067 €
2020 22.244.402 €
2019 20.097.712 €
2018 18.798.918 €
2017 20.280.250 €
2016 17.133.456 €
2015 20.569.176 €
2014 21.566.601 €
2013 17.006.642 €
2012 17.096.970 €
2011 15.342.710 €

Für 2026 je Einwohner nach dem Stand auf 30.06.2025 (vorläufig) 933,88 €
2025 je Einwohner nach dem Stand auf 30.06.2024 (vorläufig) 884,83 €
2024                  - " - 30.06.2023 (vorläufig) 835,23 €
2023                  - " - 30.06.2022 822,81 €
2022                  - " - 30.06.2021 781,98 €
2021                  - " - 30.06.2020 753,26 €
2020                  - " - 30.06.2019 789,37 €
2019                  - " - 30.06.2018 713,82 €
2018                  - " - 30.06.2017 676,05 €
2017                  - " - 30.06.2016 744,67 €
2016                  - " - 30.06.2015 641,63 €
2015                  - " - 30.06.2014 770,70 €
2014                  - " - 30.06.2013 812,05 €
2013                  - " - 30.06.2012 633,65 €
2012                  - " - 30.06.2011 637,83 €
2011                  - " - 30.06.2010 569,96 €
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Anlage 1 
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
1.   Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2026 die folgende 

Haushaltssatzung  für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                      EUR                

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 92.446.300 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 98.669.600 
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 

1.2) von -6.223.300 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 

von -6.223.300 
   

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

 

   

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 90.865.600 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von 93.392.300 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -2.526.700 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 21.749.900 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 24.843.100 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -3.093.200 
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -5.619.900 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.000.000 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 969.400 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 2.030.600 
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -3.589.300 
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Anlage 1 
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.  

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf 7.500.000 EUR. 

 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR. 

 

 

  
 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)                   auf 445  v. H. 

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                             auf 445 v. H. 

der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer                                                                                     auf 395  v. H. 

der Steuermessbeträge. 

 

 

Geislingen an der Steige, den  ............................................ 

.......................................... 

          (Unterschrift) 
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VORBERICHT 
ZUM HAUSHALTSPLAN 2026 

 
 
I. ALLGEMEINES 
 
1. Gemeindegebiet 
 

 Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren: 
 

 Geislingen und Altenstadt 1.573,3323 ha 

 Weiler und Hofstett am Steig 965,9255 ha 

 Türkheim und Wittingen 1.935,2446 ha 

 Stötten 943,7305 ha 

 Waldhausen 541,4256 ha 

 Eybach 712,9363 ha 

 Aufhausen    910,4358 ha 

 

  7.583,0306 ha 
 
 

Hiervon entfallen nach der tatsächlichen Nutzung auf: 
 
 Landwirtschaftliche Flächen 3.959 ha 

 Waldflächen 2.526 ha 

 Gebäude- und Freiflächen 553 ha 

 Verkehrsflächen (386 ha Straßen und 45 ha Flächen der 
 Deutschen Bundesbahn) 431 ha 

 Erholungsflächen (18 ha Sport- und 14 ha Grünanlagen) 32 ha 

 Unland 45 ha 

 Wasserflächen 17 ha 

 Friedhöfe 7 ha 

 Betriebsflächen (z.B. Steinbrüche, Lagerplätze, Halden)      13 ha 

 
   7.583 ha 

 
 

 Bei einer für den FAG maßgeblichen Einwohnerzahl für 2026 von 27.920 nach der auf der Grund-
lage des Zensus 2022 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich 
bei 75,83 km² Markungsfläche = 368 Einwohner/km². 
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2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
 
Das kommunale Haushaltsrecht wurde grundlegend reformiert, die Einführung der doppelten 
Buchführung als maßgeblicher Buchungsstil wurde bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 vorge-
schrieben.  
 
Es handelt sich hierbei um eine Drei-Komponenten-Rechnung, mit einer Ergebnisrechnung, die 
der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen entspricht, einer Bilanz 
und einer Finanzrechnung als dritter Komponente. 
 
In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem 
Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel sowie als Liquiditätsnachweis und 
ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Sie entspricht 
somit weitgehend der bisherigen Haushaltsrechnung. 
 
Damit muss in der Doppik in der Regel 3-fach gebucht werden. Aus Rücksicht auf das Budget-
recht des Gemeinderats muss auch das – dem kaufmännischen Rechnungssystem und dem Han-
delsrecht fremde – Instrument des Haushaltsplanes beibehalten werden. 
 
Im Haushaltsplan 2026 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr im Plan-
druck enthalten, diese können sich aber mit dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung noch 
ändern. Es fehlen auch noch die kompletten kalkulatorischen Kosten wie die Abschreibungen auf 
Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, die das Gesamtergebnis noch erheblich verän-
dern werden. Bedingt dadurch konnten die internen Leistungen auch noch nicht in allen Berei-
chen weiterverrechnet werden. 
 
Die Planansätze des Vorjahres sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Auch jetzt noch ergeben 
sich immer wieder Änderungen bzw. Anpassungen, teilweise auch aufgrund der Fortschreibung 
und Überarbeitung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produkt- und Kontenrahmens sowie des 
Leitfadens zur Buchführung.  
 
Der Haushaltsplan ist in sieben Teilhaushalte (THH) untergliedert: 
 
THH 1: Steuerung und Zentrale Dienste 
THH 2: Bauverwaltung 
THH 3: Stadtbauamt 

Landwirtschaftliche 
Flächen 52,2%

Erholungsflächen 
u.a. 1,5%

Waldflächen
33,3%

Gebäude- und 
Freiflächen 7,3%

Verkehrsflächen 
5,7%

Gemeindegebiet Flächenaufteilung 
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THH 4: Bürgeramt 
THH 5: Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt 
THH 6: Finanzverwaltung 
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Für jeden THH werden ein eigener Ergebnishaushalt und ein eigener Finanzhaushalt dargestellt. 
Außerdem enthält jeder THH die ihm zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen und Konten, 
die es zunächst zu beplanen und im jeweiligen Jahr zu bewirtschaften gilt. 
 
 
3. Erwirtschaftung der Abschreibungen 
 
Eine besondere Änderung im NKHR gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht ist die gesetzliche 
Vorgabe, dass die Abschreibung aller Investitionsgüter während des gewöhnlichen Nutzungszeit-
raums erfolgen muss. Dieser Werteverzehr ist demnach von den verursachenden Personen/Gene-
rationen zu erwirtschaften (Ressourcenverbrauchskonzept).  
 
Dies betrifft alle Investitionen und Beschaffungen mit einem Herstellungs- oder Anschaffungswert 
über 1.000 € und führt in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen zu Aufwand, der wäh-
rend der Nutzungsdauer jedes Haushaltsjahr anteilig belastet und dem nur bedingt direkte Er-
träge gegenüberstehen. 
 
Für 2026 sind Abschreibungen von 5,73 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufge-
lösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,56 Mio. € gegenüber, so dass der städti-
sche Haushalt mit 4,17 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,75 Mio. €). 
 
Da die Rechnungsabschlüsse der Vorjahre noch nicht erstellt werden konnten und die Anlagen-
buchhaltung erst noch fortgeschrieben werden muss, handelt es sich insoweit um vorläufige 
Werte.  
 
 
4.  Budgetierung 
 
Jeder THH bildet ein Budget, welches mit den durch den Beschluss der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans erteilten Vorgaben vom verantwortlichen Fachbereich einzuhalten ist. 
 
Zur effektiveren Steuerung und Kontrolle wurden unter der Teilhaushaltebene zahlreiche Ergeb-
nis-, Investiv- und Querschnittsbudgets gebildet. 
 
 
5. Haushaltssatzung 
 
Die Stadt hat gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - 
GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 wurden 
wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert. Diese neuen Regelungen 
insbesondere zum doppischen Haushalt werden ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Geislin-
gen an der Steige angewendet.  
 
Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
 
1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags 
 a)  der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes   
   ordentliches Ergebnis, 
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 b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes  
   Sonderergebnis, 
 c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses 
  als veranschlagtes Gesamtergebnis, 
 
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags 
 a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren  
  Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, 
 b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo, 
 c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als veranschlagten Finanzierungsmittelüber- 
  schuss oder -bedarf, 
 d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo, 
 e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts, 
 
3. des Gesamtbetrags 
 a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- 
  nahmen (Kreditermächtigung) und 
 b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige  
  Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
  belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
 
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und 
 
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer 
 gesonderten Satzung festgesetzt werden. 
 
Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlun-
gen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 
Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwen-
dungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgegli-
chen werden. 
 
Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vor-
jahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten so-
wie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein 
Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender 
Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. 
 
 
6. Finanzplanung 2025 - 2029 
 
§ 85 GemO verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines fünfjährigen Finanzplanes. 
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen 
und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanz-
planung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 
Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf 
der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu 
beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzu-
passen und fortzuführen. 
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Die Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf 
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorgelegt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die 
vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebe-
nen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.  
 
Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 11. November 2025 unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 die Orientierungsdaten zur kommunalen 
Haushalts- und Finanzplanung 2026 fortgeschrieben, diese teilweise erheblichen Änderungen 
wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet. 
 
Die Erwartungen zu den Entwicklungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden 
wie das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nach oben angepasst. 
 
Die Orientierungsdaten stellen Durchschnittswerte für den Bereich des gesamten Landes dar und 
können somit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt 
Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- 
und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanz-
planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. 
 
Die Finanzplanung enthält nur eine kommunalpolitische Grundaussage, die mit dazu beitragen 
soll, die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (§ 77 GemO). Eine verbindliche Konkretisie-
rung wird erst im Haushaltsplan vorgenommen. 
 
Die Finanzplanung stellt somit eine Grobschätzung dar, die Entwicklungen aufzeigen soll. Deshalb 
ist es durchaus möglich und auch natürlich, dass der aus dem Finanzplan entwickelte Haushalts-
plan gegenüber dem Finanzplan Abweichungen aufzuweisen hat, soweit neuere Erkenntnisse und 
die bei der Aufstellung notwendigen Detailarbeiten dies erfordern. Andererseits ist der Finanzplan 
eine unverzichtbare Basis für die Beurteilung der Folgewirkungen von Investitionsentscheidun-
gen. Der jeder Planung zu Grunde liegende Unsicherheitsfaktor nimmt an Größe und Umfang zu, 
je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht. Dies deckt sich auch mit der gesetzlichen Vor-
gabe, dass der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen 
und fortzuführen sind. 
 
 
7. Interne Leistungsverrechnung 
 
Leistungen zwischen den Fachbereichen und Sachgebieten werden zunächst nur dort und dann 
verrechnet, wo es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, Kosten für externe Lieferun-
gen und Leistungen anfallen, es sich um Maßnahmen im investiven Bereich oder um die Aus-
scheidung der Servicebetriebe handelt. 
 
 
II. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN EINNAHMEARTEN 
 
Finanzierungsgrundsätze 
 
 Die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen sind in § 78 GemO enthalten: 
 
 (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

 (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und  
Einzahlungen 
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  1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, 
 
  2. im Übrigen aus Steuern 
 

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat 
dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

 
 (3)  Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht mög-

lich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 
 
In der Rangfolge der kommunalen Erträge und Einzahlungen stehen nach § 78 GemO die "Sons-
tigen Erträge und Einzahlungen" an erster Stelle. Dazu zählen vor allem der Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer, Finanzzuweisungen, (laufende und einmalige) Vermögenserträge, Konzes-
sionsabgaben, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten. 
 
An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Benut-
zungsentgelte, Beiträge). Die kommunalen Dienstleistungen in der Form von Verwaltungsleistun-
gen und noch mehr durch die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen nehmen an Umfang und 
Gewicht ständig zu. Daraus entstehen einerseits den Gemeinden erhebliche finanzielle (Folge-) 
Lasten und andererseits den Benutzern individuelle wirtschaftliche Vorteile, für welche ein Inte-
ressenausgleich – Vorteilsausgleich - zu leisten ist. Mit diesem Verlangen tritt der Gesetzgeber 
einer Entwicklung entgegen, welche möglichst viele Lasten der Allgemeinheit, also dem Steuer-
zahler, auferlegen will. Deshalb gebietet § 78 GemO die Erhebung spezieller Entgelte im Rahmen 
des Vertretbaren (Kostendeckungsgrundsatz). Wer eine kommunale Einrichtung benutzt, soll 
auch - soweit vertretbar und geboten - die Kosten dafür tragen. 
 
Kredite dürfen grundsätzlich nur als letztes Finanzierungsmittel aufgenommen werden. Die Belas-
tung der Abgabepflichtigen findet ihre Grenze in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
 
Die nachfolgenden wichtigsten Ertragsarten werden alle im THH 7 veranschlagt. 
 
 
1. Gewerbesteuer 
 
Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuergesetz) wird im Haushaltsjahr 
2026 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 395 v.H. und des bisherigen Konjunkturver-
laufs, den darauf aufbauenden Prognosen über die weitere Wirtschaftsentwicklung und den örtli-
chen Gegebenheiten 
 
 mit insgesamt 9.500.000 €  veranschlagt. 
 
Das Aufkommen wurde aus Vorauszahlungen für 2026 sowie aus Erstattungen und Nachholun-
gen der Vorjahre ermittelt. 
 
Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung: 
 
 Jahr Hebesatz Planansatz Rechnungsergebnis 
  v.H. € €
 _________________________________________________________ 
 

  2019 395 9.500.000 6.823.658 

  2020 395 5.800.000 5.694.657 

  2021 395 7.000.000 8.274.256 

  2022 395 7.150.000 9.929.879 
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  2023 395 8.300.000 10.918.561 

  2024 395 8.300.000 9.764.069 

  2025 395 9.000.000 14.325.580 

  2026 395 9.500.000 

  2027 395 10.000.000 

  2028 395 10.500.000 

  2029 395 11.000.000 
 
 

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2026 wurde unter Zugrundele-
gung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergeben-
den vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0019029 und einem auf 8,518 Mrd. € geschätzten Einkom-
mensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 16.208.900 € veranschlagt.  
Die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Schlüsselzah-
len unserer Stadt, welche nach den Ergebnissen der jeweiligen Lohn- und Einkommensteuersta-
tistiken festgesetzt werden, zeigen folgende Entwicklung auf: 
 
 Zeitraum Schlüsselzahl Einkommensabgrenzungen (€) 
 _____________________________________________________________________ 

 

 2009 - 2011 0,0021175 30.000 / 60.000 

 2012 - 2014 0,0021092 35.000 / 70.000 

 2015 - 2017 0,0019247     - " - 

 2018 - 2020 0,0019267     - " - 

 2021 - 2023 0,0019269     - " – 

 2024 - 2029 0,0019029 40.000 / 80.000 

  

 
Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung: 

 

 2019 13.302.998 € 

 2020 12.322.489 € 

 2021 13.170.876 € 

 2022 13.513.064 € 

 2023 14.800.328 € 

 2024 14.708.450 € 

 2025 15.451.500 € 

 2026 16.208.900 € 

 
In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2027 bis 2029 entsprechend der Steuerprognose vom 
Oktober 2025 folgende Anteile ermittelt: 

 

 2027  16.936.000 € (Aufkommen: 8,900 Mrd. €) 

 2028  17.627.000 € (Aufkommen: 9,263 Mrd. €) 

 2029 18.559.000 € (Aufkommen: 9,753 Mrd. €) 
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3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt 
seit dem 1. Januar 2018 nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsphase nach einem endgülti-
gen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Der Schlüssel setzt sich zusam-
men 
 

 zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren 
 vergangenen sechs Jahre, 
 
 zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne 
 öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren 
 vergangenen drei Jahre, 
 
 zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne 
 öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei 
 Jahre. 
 

Die Merkmale „Beschäftigte“ und „Entgelte“ werden mit der Abweichung des gewogenen durch-
schnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten Gewerbe-
steuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet. 
 
Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktuali-
siert. Die ab 2024 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0017569. Das Gesamtaufkommen aller Kommu-
nen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,431 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe 
von 2.514.100 € erwartet. 
 
 
4. Schlüsselzuweisungen des Landes 
 
Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen  Finanzausgleich - 
FAG in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) entwickelten sich in den vergangenen Jah-
ren wie folgt: 

 

 2019: 24.907.550 € 

 2020: 24.728.865 € 

 2021: 26.978.063 € 

 2022: 29.898.309 € 

 2023: 28.961.917 € 

 2024: 32.521.907 € 

 2025: 32.809.500 € 

 2026: 33.547.200 € 

 
Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientie-
rungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 11. November 2025 basierend auf der Oktober-
Steuerschätzung 2025. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berech-
nung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2026): 
 
- 150,00 € je gewichtetem Einwohner Kommunale Investitionspauschale für Investitions- und 

Unterhaltungsmaßnahmen 
 
- einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuer-

kraft und einem Kopfbetrag von 2.133,40 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfs-
messzahl (Grundkopfbetrag 1.791,00 €) 

 18



 

 
Für 2026 ergeben sich hieraus 33.547.200 € an Schlüsselzuweisungen. 
 
Im Jahr 2026 wird die Einwohnerzahl ausschließlich auf der Grundlage des Zensus 2022 berück-
sichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 27.920 bzw. einschließlich der Hinzurech-
nungen 27.923 zugrunde gelegt. 
 
In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2027 bis 2029 folgende Werte ermittelt und zugrunde 
gelegt: 
 
 Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner: 

 

 2027: 2.141,70 € (Grundkopfbetrag: 1.798,00 €) 

 2028: 2.201,20 € (Grundkopfbetrag: 1.848,00 €) 

 2029: 2.260,90 € (Grundkopfbetrag: 1.898,00 €) 
 
 Schlüsselzahl der Stadt:  

 

 2027: 34.524.664 € 

 2028: 37.283.085 € 

 2029: 37.481.039 € 

 

 
 Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen: 
 
  Jahr Zuweis. nach Sockel- Kommunale Zuweisung 
  mangelnder garantie Investitions-    Große 
  Steuerkraft   pauschale Kreisstadt 
 € € € € 
 ______________________________________________________________________ 
 

 2026 25.675.800 3.473.200 4.397.900 318.500 

 2027 24.167.300 2.797.800 4.188.500 318.500 

 2028 26.098.200 3.415.300 4.188.500 318.500 

 2029 26.236.700 3.264.000 4.397.900 318.500 

 

 
 
5. Grundsteuer A und B 
  
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden wie folgt festgesetzt: 
 
  Hebesatz 
 
 Grundsteuer A 445 
 Grundsteuer B 445 
 
 
Hinsichtlich der Entwicklung der Hebesätze wird auch auf Anlage Nr. 9 verwiesen. 
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 Jahr Hebesatz Planansatz Rechnungs- 
  Grundsteuer ergebnis 
  A B € € 
      ________________________________________________________________ 

 2019 425 425 4.047.000 4.091.209 

 2020 445 445 4.280.000 4.322.554 

 2021 445 445 4.318.000 4.352.937 

 2022 445 445 4.338.000 4.354.233 

 2023 445 445 4.348.000  4.412.200 

 2024 445 445 4.400.000 4.499.515 

 2025 445 445 4.280.000 4.357.353 

 2026 445 445 4.280.000 

 2027 445 445 4.322.000 

 2028 445 445 4.364.400 

 2029 445 445 4.407.200 

 

 
6. Familienleistungsausgleich 
 
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 
führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum 
Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in 
Höhe von 5,5 vom Hundert. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Ge-
meinden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil an der Lohn- und 
Einkommensteuer mit 26 vom Hundert beteiligt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Auf § 29 a FAG wird 
verwiesen. Die neue Schlüsselzahl gilt seit 2024. 
 
 
 Jahr Aufkommen Schlüsselzahl Ausschüttung 
  € € 
 __________________________________________________________________ 

 2019 504.909.568 0,0019267 972.809 

 2020 464.900.158 0,0019267 895.723 

 2021 524.712.614 0,0019269 1.011.068 

 2022 589.697.861 0,0019269 1.136.288 

 2023 603.295.466 0,0019269 1.162.490 

 2024 627.290.073 0,0019029 1.193.670 

 2025 637.800.000 0,0019029 1.213.600 

 2026 667.200.000 0,0019029 1.269.600 

 2027 687.000.000 0,0019029 1.307.000 

 2028 709.000.000 0,0019029 1.349.000 

 2029 729.000.000 0,0019029 1.387.000 
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III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN 
 
1. Personalaufwendungen 
  
Die Personalaufwendungen insgesamt sind der Anlage 2 zum Haushaltsplan zu entnehmen. In 
die einzelnen THH bis hinunter zu den einzelnen Produkten wurden die auf sie entfallenden Per-
sonalaufwandsanteile übernommen. 
 
Im Haushaltsplan 2026 sind Personalaufwendungen von 33.871.700 € veranschlagt. 
Der Vorjahresansatz belief sich auf 30.070.050 €, der Haushaltsplanansatz 2026 ist damit um 
3.801.650 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 12,6 %. 
 
Die erzielte Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst vom 6. April 2025 ist geringer ausgefallen 
als dies im Vorjahr für die Personalkostenhochrechnung bzw. für die Haushaltsplanung 2025 (mit 
4,0 %) angenommen wurde und wirkt sich positiv aus.  
 
Der Tarifabschluss sieht folgende lineare Steigerungen für die Tarifbeschäftigten vor, die so auch 
in die Personalkosten für 2026 eingearbeitet wurden. 
 

- Erhöhung der Entgelte zum 1. April 2025 um 3,0 %  
- Erhöhung der Entgelte zum 1. Mai 2026 um weitere 2,8 %  
- Laufzeit des Tarifvertrags 27 Monate (bis 31. März 2027) 

 
Aufgrund der Aufnahme eines Sockelbetrags mit 110 € profitieren bei diesem Tarifabschluss die 
unteren Entgeltgruppen überproportional. In der Gesamtheit ergibt sich nach den Berechnungen 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg (KAV) eine Tarifsteigerung von rund 
3,11 %. 
 
Die Besoldung der Kommunalbeamten ist an die Tarifentwicklung der Beschäftigten in den Län-
dern gekoppelt. Der diesbezügliche Tarifvertrag (TV-L) läuft noch bis 31. Oktober 2025. Hier 
wurde eine lineare Steigerung von 4,0 % angenommen. 
 
Die stark gestiegenen Personalkosten ergeben sich somit vor allem aus einem Stellenzuwachs in 
folgenden Bereichen: 
 

- Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten Villa Sonnenschein in Aufhausen (GRD 

127/2024 – Beschluss GR vom 18. Dezember 2024) 
- Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten Zillerstall (GRD 009/2025 – Beschluss 

GR vom 26. Februar 2025)  
- jeweils verbunden mit der zusätzlichen Schaffung von Stellenanteilen für die Kindergar-

tenverwaltung und für die Kindergartenfachberatung 
- Schaffung von 11,33 Vollzeitstellen zur Personalausstattung bezüglich des Rechtsan-

spruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2026/2027 (GRD 
035/2025 – Beschluss GR vom 30. April 2025) aufbauend ab dem Haushaltsjahr 2026  

- verbunden mit der zusätzlichen Schaffung von 1,5 Vollzeitstellen für den Bereich der 
Schulverwaltung im Sachgebiet 5.1 Schulen, Sport und Vereine sowie der 

- Schaffung von 3,5 Koordinationsstellen an den Grundschulen für den Ausbau der Ganz-
tagsschulbetreuung (GRD 135/2024 – Beschluss GR vom 18.12.2024) 

- Schaffung einer Teilzeitstelle für Hausmeistertätigkeiten sowie Museumsdienste im Alten 
Bau (GRD 025/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025) 

- Schaffung von zwei Stellen im Bereich SG 1.3 Informations- und Kommunikationstechnik 
(GRD 036/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025) 

- Umsetzung des von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellten und bisher noch nicht 
umgesetzten Personalbedarfs sowie Auswirkung der Stellenschaffungen in den ver-
schiedensten Bereichen bezogen auf den personellen Bedarf beim SG 1.2 Personalstelle 
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(GRD 037/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025) 
- Deutliche Personalmehrkosten durch den neuen landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 zur 

Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich Baden-Württemberg (EG-TV 
Nr. 6 G BW) und die damit verbundene Überleitung von zahlreichen Beschäftigten in teil-
weise höhere Entgeltgruppen.  

- Schaffung einer Stelle „Leitung Büro des Oberbürgermeisters“ (GRD 094/2025 – Beschluss 
GR 01.10.2025) 

- Teilnahme am Förderprogramm SprachFit (GRD 003/2026 – Beschluss 28.01.2026) 
- Schaffung von Stellenanteilen für Tafelprüfungen (GRD 123/2025 – Beschluss 

28.01.2026) 
 
In der Finanzplanung 2027 - 2029 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 2,5% jährlich 
(Basis Stellenplan 2026) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende 
Auswirkungen: 
 

 2022: 23.779.227 € 

 2023: 25.368.003 € 

 2024: 27.270.066 € 

 2025: 30.070.050 € 

 2026: 33.871.700 € 

 2027: 34.809.200 € 

 2028: 35.645.900 € 

 2029: 36.576.300 € 
 
Im Rahmen der Personalaufwendungen werden auch die Zuführung zu bzw. die Inanspruch-
nahme von Rückstellungen für Altersteilzeit geplant, hieraus können sich bei Entnahmen aus der 
Rückstellung in der Freizeitphase auch negative Planansätze ergeben. 
Der Stand der Lohn- und Gehaltsrückstellungen wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraus-
sichtlich 169.182 € betragen, Zuführungen sind mit 34.000 €, Entnahmen mit 84.400 € geplant, 
sodass bei einem Saldo von -50.400 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 
118.782 € gerechnet wird. 
 
Weitere Rückstellungen wie z.B. für unterlassene Instandhaltungen werden erst im Rahmen des 
Jahresabschlusses ermittelt und gebildet. 
 
 
2. Allgemeine Umlagen  
 
Hierunter fallen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Verbandsum-
lage der Region Stuttgart; diese Umlagen sind dem THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeord-
net. 
 
Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes wurde – zwecks teilweiser Kompensierung 
der zu erwartenden Defizite in den Landeshaushalten 2005 und 2006 – eine Änderung des Fi-
nanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgenommen. Dabei wurde unter anderem die Finanzausgleichs-
umlage von 20,45 % der Bemessungsgrundlage (Steuerkraft der Gemeinde) auf 22,10 % erhöht. 
Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für die sogenannten „abundanten“ Gemeinden – das 
sind Gemeinden, deren Steuerkraftsummen ihre Bedarfsmesszahlen übersteigen – wurde für je-
weils 1 %, um das ihre Steuerkraftmesszahl 60 % ihrer Bedarfsmesszahl übersteigt, von 0,045 % 
auf 0,060 % heraufgesetzt. Die Obergrenze wurde von 27,95 % auf 32,0 % erhöht. 
 
Der Hebesatz für die Kreisumlage entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt: 
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  2019: 34,5 % 

  2020: 32,5 % 

 2021: 32,5 % 

 2022: 32,5 % 

 2023: 32,5 % 

  2024: 32,5 % 

  2025: 36,0 % 

 
Für die Berechnungen wurden folgende Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt: 

 

  2026: 36,0 % 

 2027: 38,8 % 

  2028: 38,8 % 

 2029: 38,8 % 

 

 
Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen: 

 
Jahr  Steuerkraft- FAG- Kreis- Region zusammen 
 summe Umlage umlage Stuttgart 
  € € € €  € 
___________________________________________________________________________ 
 

2019: 36.128.104 7.984.311 12.464.196 151.517 20.600.024 

2020: 42.771.631 9.452.530 13.900.780 172.136 23.525.446 

2021: 43.305.563 9.570.529 14.074.308 172.479 23.817.316 

2022: 44.436.432 9.820.451 14.441.840 178.402 24.439.371 

2023: 47.281.220 10.449.150 15.366.397 196.522 26.012.069 

2024: 51.050.119 11.282.076 16.591.289 208.900 28.085.265 

2025: 50.500.654 11.160.700 18.180.300 211.100 29.552.100 

2026: 55.484.504 12.262.100 19.974.500 235.000 32.471.600 
 
Für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich für die Stadt Geislingen folgende Zahlungen: 

 

2027: 57.327.075 12.669.000 22.243.000 240.000 35.152.000 

2028: 56.612.701 12.511.000 21.966.000 240.000 34.717.000 

2029: 55.986.405 12.373.000 21.723.000 240.000 34.336.000 
 
 
 
IV.  ENTWICKLUNG DER SCHULDEN 
 
1. Schuldendienst 
 
Beim Schuldendienst (Schuldzinsen und Schuldentilgung) für äußere Darlehen sowie für äußere 
Kassenkredite der Kämmereiverwaltung zeichnet sich folgende Tendenz ab: 
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Jahr  Schuldzinsen Tilgungen  zusammen 
 € € € 
________________________________________________________ 
 

2019: 166.312 1.437.417 1.603.729 

2020: 142.290 1.684.517 1.826.807 

2021: 117.512 1.675.569 1.793.081 

2022: 93.260 1.599.603 1.692.863 

2023: 73.630 1.476.761 1.550.391 

2024: 59.043 2.694.787 2.753.830 

2025: 47.450 971.400 1.018.850 

2026: 120.000 969.400 1.089.400 

2027: 190.600 662.700 853.300 

2028: 200.600 545.100 745.700 

2029: 307.100 611.200 918.300 

 

 

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt   
      

 Bezeichnung Kämmerei- Stadtwerke Eigenbetrieb Gesamtver- 

   verwaltung   Abwasserbe- schuldung 

       seitigung   

   € € € € 

           

           

 Stand am 01.01.2019 17.329.683 17.940.607 18.764.106 54.034.396 

           

 Aufnahmen 2019 0 600.000 0 600.000 

           

 Tilgungen 2019 -1.437.417 -644.341 -1.649.225 -3.730.983 

           

 Stand am 01.01.2020 15.892.266 17.896.266 17.114.881 50.903.413 

           

 Aufnahmen 2020 0 0 0 0 

           

 Tilgungen 2020 -1.684.517 -588.225 -1.666.617 -3.939.359 

           

 Tilgungszuschuss KfW -424.625     -424.625 

           

 Stand am 01.01.2021 13.783.124 17.308.041 15.448.264 46.539.429 

           

 Aufnahmen 2021 0 870.000 1.000.000 1.870.000 

           

 Tilgungen 2021 -1.675.569 -497.740 -1.674.617 -3.847.926 

           

 Stand am 01.01.2022 12.107.555 17.680.301 14.773.647 44.561.503 

           

 Aufnahmen 2022 0 3.000.000 2.000.000 5.000.000 

           

 Tilgungen 2022 -1.599.603 -518.301 -1.560.915 -3.678.819 

           

 Stand am 01.01.2023 10.507.952 20.162.000 15.212.732 45.882.684 
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Bezeichnung Kämmerei- Stadtwerke Eigenbetrieb Gesamtver- 

  verwaltung   Abwasserbe- schuldung 
      seitigung   

  € € € € 

          

Stand am 01.01.2023 10.507.952 20.162.000 15.212.732 45.882.684 

          
Aufnahmen 2023 0 2.500.000 1.000.000 3.500.000 

          
Tilgungen 2023 -1.476.761 -586.588 -1.390.530 -3.453.879 

          

Stand am 01.01.2024 9.031.191 22.075.412 14.822.202 45.928.805 
          

Aufnahmen 2024 0 1.000.000 2.020.000 3.020.000 
KE 2023     1.376.000 1.376.000 

          
Tilgungen 2024 -1.171.136 -644.541 -1.214.989 -3.030.666 

A.o. Tilgung 2024 -1.523.651     -1.523.651 

          
Stand am 01.01.2025 6.336.404 22.430.871 17.003.213 45.770.488 

          
Aufnahmen 2025 0 1.320.000 2.032.000 3.352.000 

          

Tilgungen 2025 -971.400 -619.000 -1.100.000 -2.690.400 
          

Stand am 01.01.2026 5.365.004 23.131.871 17.935.213 46.432.088 
          

Aufnahmen 2026 3.000.000 2.370.000 1.160.000 6.530.000 
          

Tilgungen 2026 -969.400 -785.000 -1.000.000 -2.754.400 

          
Stand am 01.01.2027 7.395.604 24.716.871 18.095.213 50.207.688 

          
Aufnahmen 2027 0 2.430.000 1.210.000 3.640.000 

          

Tilgungen 2027 -662.700 -864.000 -1.000.000 -2.526.700 
          

Stand am 01.01.2028 6.732.904 26.282.871 18.305.213 51.320.988 
          

Aufnahmen 2028 2.500.000 260.000 3.730.000 6.490.000 

          
Tilgungen 2028 -545.100 -907.000 -1.000.000 -2.452.100 

          
Stand am 01.01.2029 8.687.804 25.635.871 21.035.213 55.358.888 

          
Aufnahmen 2029 4.200.000 260.000 1.210.000 5.670.000 

          

Tilgungen 2029 -611.200 -916.000 -1.000.000 -2.527.200 
          

Stand am 01.01.2030 12.276.604 24.979.871 21.245.213 58.501.688 
          

 

 

 

 

 

    

 25



 

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 

      

 Verschuldung je  Kämmerei- Stadtwerke Eigenbetrieb Gesamtver- 

 Einwohner * verwaltung   
Abwas-
serbe- schuldung 

       seitigung   

   EUR EUR EUR EUR 

           

 01.01.2019 - 28.155 Einw. 615,51 637,21 666,46 1.919,18 

 01.01.2020 - 28.182 Einw. 563,92 635,02 607,30 1.806,24 

 01.01.2021 - 28.488 Einw. 483,82 607,56 542,27 1.633,65 

 01.01.2022 - 28.425 Einw. 425,95 622,00 519,74 1.567,69 

 01.01.2023 - 28.466 Einw. 369,14 708,28 534,42 1.611,84 

 01.01.2024 - 29.125 Einw. 310,08 757,95 508,92 1.576,95 

 01.01.2025 - 28.619 Einw. 226,95 803,40 609,00 1.639,35 

 01.01.2026 - 27.920 Einw. 192,16 828,51 642,38 1.663,05 

 01.01.2027 - 27.920 Einw. 264,89 885,27 648,11 1.798.27 

 01.01.2028 - 27.920 Einw. 241,15 941,36 655,63 1.838.14 

 01.01.2029 - 27.920 Einw. 311,17 918,19 753,41 1.982,77 

 01.01.2030 - 27.920 Einw. 439,71 894,69 760,93 2.095,33 

           

 

*Für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl jeweils auf 30.06. des Vorjah-
res 
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V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS 
 
Das Vermögen mit Zugängen und Abgängen wird in der Bilanz nachgewiesen. Zur Erstellung der 
Eröffnungsbilanz war es erforderlich, zum Stichtag 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände zu 
bewerten. Dies betrifft alle Immobilien, alle Straßen, alle Wege, Plätze, Brücken, Sportanlagen, 
Spielplätze, alle immateriellen Vermögensgegenstände, alle beweglichen Vermögensgegenstände 
über 1.000 €. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde dem Gemeinderat am 15.12.2021, der 
Prüfbericht des städtischen Rechnungsprüfungsamts dazu am 30.04.2025 vorgelegt. 
 
Die vorgeschriebene Mindestgliederung der Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite u.a. 
das Sachvermögen und das Finanzvermögen, auf der Passivseite u.a. das Basiskapital, die Rück-
lagen, die Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sowie auf beiden Seiten 
Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden den jeweils 
dafür unter dem Eigenkapital ausgewiesenen Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz zugeführt 
und stehen dann in den Folgejahren zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.  
 
Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt wird diese jährlich 
fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat 
und damit der Öffentlichkeit vorgelegt werden. 
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Beteiligungskapital 
 
Sollbestand am 01.01.2024 4.352.803 € 
 
Zugänge 2024 0 € 
Abgänge 2024 0 € 
 
Sollbestand am 01.01.2025 4.352.803 € 
 
Zugänge 2025 0 € 
Abgänge 2025 0 € 
 
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2026 4.352.803 € 
 
 
 
VI. DER HAUSHALTSAUSGLEICH 
 
Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresab-
schluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ver-
rechnet werden. 
 
Ein verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis 
oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet 
werden. 
 
Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, so-
weit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden 
kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden. 
Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage 
aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der 
Fehlbetrag ebenfalls zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. 
 
 

 1. Im Haushaltsjahr 2026 stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 
 Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -6.223.300 € auf sowie einen 

Zahlungsmittelbedarf von 2.526.700 €. 
 
 Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Der 
Rechnungsabschluss 2018 wurde von der Verwaltung aufgestellt und dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gebracht, er ist aber noch nicht geprüft. Demnach schließt das Jahr 2018 mit einem 
Überschuss von 4.367.589,98 € im ordentlichen Ergebnis und 825.074,81 € im Sonderergebnis 
ab, insgesamt konnten 5.192.664,79 € den Ergebnisrücklagen zugeführt werden. 
Der Rechnungsabschluss 2019 wurde ebenfalls aufgestellt und dem Gemeinderat zur Kenntnis-
nahme vorgelegt, er ist aber auch noch nicht geprüft. 
Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 3.934.559,29 € im ordentlichen Ergebnis und 
798.243,72 € im Sonderergebnis ab, insgesamt konnten 4.732.803,01 € den Ergebnisrücklagen 
zugeführt werden.  
Zum Ausgleich des negativen Ergebnisses 2026 wird eine Entnahme aus der Rücklage des or-
dentlichen Ergebnisses von 6.223.300 € vorgesehen. 
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Der 2020 geplante Fehlbetrag von ca. 1,6 Mio. € wird durch das voraussichtliche Rechnungser-
gebnis nicht nur ausgeglichen, sondern es wird sich ein Überschuss von voraussichtlich mehr als 
3 Mio. € ergeben. 
Auch in den Jahren 2021 bis 2025 ergeben sich deutliche Verbesserungen im Ergebnishaushalt 
gegenüber der Planung.  

  
 Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 

und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vor-
schriften vom 16.04.2013 gelten für Kommunen, welche die Kommunale Doppik vor dem Haus-
haltsjahr 2020 einführen, Sonderregelungen. Danach können bis einschließlich des Haushaltsjah-
res 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haus-
haltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmög-
lichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. 
 
 
2. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende weitere Entwicklung ab: 
 
Im Jahr 2027 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -11.192.600 € sowie ein Zah-
lungsmittelbedarf von 6.913.200 €. 
 
Im Jahr 2028 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von –6.459.400 € sowie ein Zah-
lungsmittelbedarf von 2.224.500 €. 
 
Im Jahr 2029 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.830.500 € sowie ein Zah-
lungsmittelbedarf von 1.633.100 €. 
 
 

3. Zusammenfassung 

 

Für die Mittelanmeldungen 2026 wurde als Basis das Rechnungsergebnis 2024 vorgegeben, in 
der Finanzplanung des letztjährigen Haushaltsplans für 2026 wurde von einem ordentlichen Er-
gebnis von -6.081.200 € ausgegangen.  
 
Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2029 wird die Mindestliquidität nicht mehr er-
reicht, sondern leicht unterschritten. 
 
 
 
VII. GRÖSSERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE 
INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN  
 
Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanz-
haushalt aufgenommen und dort dargestellt. Investive Baumaßnahmen werden im Finanzhaus-
halt des THH 3 „Stadtbauamt“ veranschlagt, auch wenn sie z.B. einen Kindergarten oder eine 
Schule betreffen. 
 
Die nach Inbetriebnahme zu buchenden Abschreibungen fließen dann in den Ergebnishaushalt 
ein und werden im jeweiligen THH veranschlagt. 
 
Bewegliche Gegenstände bis zu einem Beschaffungswert von 1.000 € netto werden sofort als 
Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht; liegt der Beschaffungswert über 1.000 €, erfolgt die Ver-
anschlagung im Finanzhaushalt und die jährliche Abschreibung wird im Ergebnishaushalt ge-
bucht. Die Veranschlagung der Beschaffungen usw. erfolgt direkt bei den jeweiligen Teilhaushal-
ten bis hin zur Ebene der Produkte (siehe Anlage Nr. 17).  
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Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 24.843.100 € (2025: 
19.756.300 €). Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sowie die hierfür in kommenden Jahren noch aufzuwendenden finanziellen 
Mittel sind aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten für die 
Jahre 2025 - 2029 ersichtlich. Für einige investive Vorhaben sind zunächst nur Planungsraten im 
Haushalt veranschlagt, da noch keine Kostenberechnungen vorliegen. Gemäß § 12 GemHVO dür-
fen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt wer-
den, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Aus-
führung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der 
Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist 
eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelas-
tungen beizufügen. 
 
 
 
VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN 
 
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service 
 

Investitionen in die IT-Infrastruktur 

 

 2020: 67.448 € 

 2021: 168.378 € 

 2022: 106.464 € 

 2023: 116.800 € 

 2024: 298.359 € 

 2025: 220.000 € 

 2026: 536.000 € 

 

 
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung 
 
1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof: 
 

 2020: 109.132 € 

 2021: 61.837 € 

 2022: 50.016 € 

 2023: 157.173 € 

 2024: 163.976 € 

 2025: 313.000 € 

 2026: 233.200 € 

 

 An Abschreibungen sind 2026 für den Bauhof 258.100 € zu erwirtschaften. 

 
2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr: 

 

 2020: 338.842 € 

 2021: 41.502 € 

 2022: 20.690 € 

 2023: 176.203 € 

 2024: 45.142 € 

 2025: 70.000 € 

 2026: 940.000 € 
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 An Abschreibungen sind 2026 für die Feuerwehr insgesamt netto 276.900 € zu erwirtschaften. 

 

 
Teilhaushalt 3 – Stadtbauamt 
 
1. Hochbau 
 
Bei verschiedenen Gebäuden sind in den jeweiligen Teilhaushalten für die Gebäudeunterhaltung 
Aufwandspositionen berücksichtigt (s. Anlagen Nr. 3 und Nr. 20). Insgesamt sind für die Gebäu-
deunterhaltung 994.850 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1.876.000 €.  
 
Für eine Photovoltaik-Anlage an der Lindenschule sind bei 21.10.0301 Maßnahme 005 110.000 € 
eingestellt. 
 
Für den Erweiterungsbau des Helfenstein-Gymnasiums (21.10.0601 Maßnahme 005) sind 2026 
Baukosten von 13 Mio. € und 2027-2029 weitere 44,1 Mio. € eingestellt. An Zuschüssen vom 
Land und vom Umland sind 2026 bis 2029 50,5 Mio. € geplant. 
 
Für die Sanierung des Bestandsgebäudes des Helfenstein-Gymnasiums (21.10.0601 Maßnahme 
007) sind für 2026 1 Mio. € und für das Jahr 2027 weitere 800.000 € eingestellt. 
 
Beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 004 sind 30.000 € für die Errichtung einer Photovoltaik-An-
lage beim Kindergartenneubau im Stadtpark vorgesehen. 
 
Für den Neubau des Kindergartens im Zillerstall (36.50.0100 Maßnahme 006) sind 2025 
850.000 €, 2026 2,85 Mio. € und 2027 nochmals 1,0 Mio. € vorgesehen.  
 
Für die Beteiligung am barrierefreien Bahnhof sind 2023, 2024 und 2025 jeweils 50.000 € sowie 
2026 320.000 € beim Produkt 54.70.0100 Maßnahme 001 berücksichtigt. 
 
Beim Produkt 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschafts-
grabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 20.000 € vorgesehen. 
 
 
2. Tiefbau 
 
Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuch-
tung einschließlich Umrüstung auf LED sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 
1,085 Mio. € (Vorjahr: 1,06 Mio. €) eingestellt. 
 
Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
Für den Tausch von Beleuchtungsmasten aufgrund Standsicherheitsprüfungen und für sonstige 
investive Maßnahmen werden 50.000 € beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 001 eingestellt. 
 
Für die Sanierung des Kolpingwegs werden beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 023 Planungs-
kosten von 85.000 € veranschlagt. 
 
Für den letzten Abschnitt des Radwegs entlang der Tälesbahntrasse sind bei Maßnahme 289 
125.000 € veranschlagt.  
 
Für den Erwerb von 10 Parkscheinautomaten sind beim Produkt 54.60.0000 Parkierungseinrich-
tungen Maßnahme 001 60.000 € geplant. 
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Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind beim Produkt 55.20.0000 Gewässer Auszahlungen 
in 2026 von 220.000 € für die Maßnahme 003 und 340.000 € für die Maßnahme 012 Neuwiesen 
und Bronnenwiesen vorgesehen. 
 
 
3. Stadtentwicklung 

 
Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind beim Produkt 51.10.0000 Stadtentwick-
lung in 2026 250.000 € und in 2027 150.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt.  
Für ein Stadtentwicklungskonzept werden 100.000 € geplant. 
 
Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 
3.886.000 € veranschlagt, bei Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen 600.000 € und aus 
Investitionszuweisungen 2.081.400 €. 
 
Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind bei Maßnahme 001 für Kinderspielplätze 
allgemein 35.000 € jährlich geplant. 
 
Für den Kinderspielplatz am Friedhof in Türkheim (036) sind 25.000 € und für den Kinderspiel-
platz in der Hinteren Siedlung auf dem Damm (037) sind 20.000 € eingestellt. 
 
Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung 
mit 41.000 € veranschlagt. 
 
 
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt 
 
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern werden mit 1,4 Mio. € (VJ 1,05 Mio. €) geplant. 
 
Investive Auszahlungen sind für mobile Zufahrtssperren zum Schutz vor Überfahrttaten i.H.v. 
255.000 € geplant. 
 
 
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt 
 
Die Investitionen im THH 5 beschränken sich auf die Anschaffung von beweglichen Vermögens-
gegenständen; die investiven baulichen Veränderungen sind allesamt im THH 3 ausgewiesen. 
 
Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 680.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Da-
von sind für eine Brandschutzkonzeption und die Erfüllung von Brandschutzauflagen an der Lin-
denschule 200.000 € sowie 80.000 € für die Dachsanierung in einem Teilabschnitt vorgesehen. 
Für eine Bedarfsanalyse/Planungsrate für das Start-Chancenprogramm an der Uhlandschule sind 
50.000 € eingeplant. 
Bei der Daniel-Straub-Realschule sind für die Sanierungsarbeiten in der Turnhalle 95.000 € sowie 
Planungsraten für die Sanierung des Physik- und des Biologiesaals mit 60.000 € vorgesehen. 
Für die Miete der bestehenden Container am Michelberg-Gymnasium sind 130.000 € und für den 
Austausch von Brandmeldern 45.000 € eingestellt.  
Für die Planung der Sanierung der Schul-/Lehrküche an der Pestalozzischule sind 20.000 € vorge-
sehen. 
 
An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,776 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste In-
vestitionszuwendungen von 757.900 € gegenüber, somit netto rd. 2,018 Mio. €.  
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Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,75 Mio. € (davon 778.400 € auf das Mi-
chelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 461.900 €, die Sporthallen und -anlagen 
233.200 € und auf die Jahnhalle 123.000 €. 
 
Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil am „K19“ bei den Transferauf-
wendungen in 2026 berücksichtigt. 
 
Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 
4,68 Mio. € (Vorjahr: 5,26 Mio. €) eingestellt. 
 
Für die Ausstellungsmodernisierung im Museum im Alten Bau sind beim Produkt 25.20.0000 Maß-
nahme 001 2026 15.000 € geplant. 
 
Bei der Stadtbücherei ist ein Austausch der bisherigen RFID-Geräte mit 10.000 € beim Produkt 
27.20.0000 Maßnahme 001 geplant. 
 
Für die Kapellmühle sind beim Produkt 57.30.2004 Maßnahme 001 für die Anschaffung eines 
neuen Beamers und zweier Handmikros insgesamt 18.000 € eingestellt. 
 
 
Teilhaushalt 6 – Finanzverwaltung 
 

1. Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen  

 (Aufwand beim Produkt 53.50.0000) 

 
Da in den Stadtwerken Geislingen mit dem 5-Täler-Bad und den Parkhäusern zwei Betriebs-
zweige geführt werden, die schon immer Verluste aufweisen, muss die Stadt seit 2014 neben 
einer jährlichen Kapitaleinlage einen Verlustausgleich übernehmen, der in der Planung bei rd. 
1,6 Mio. Euro lag und beim Jahresabschluss meist deutlich unterschritten werden konnte. Die 
Gewinnzuweisung aus der Beteiligung an der EVF GmbH & Co. KG reichte nicht mehr aus, die 
jährlichen Verluste zu kompensieren. 
Der Jahresfehlbetrag 2024 war mit 1,69 Mio. € geplant, der tatsächliche Abschluss weist einen 
Fehlbetrag von 2,27 Mio. € aus, der durch den städtischen Haushalt ersetzt wird, somit eine 
Verschlechterung um 0,58 Mio. €. 
 
 
2020: 1.283.100 € 
2021: 1.040.896 € 
2022: 1.794.540 € 
2023: 2.439.935 € 
2024: 1.181.824 € 
2025: 1.823.000 € 
2026: 1.872.000 € 
 
 

2. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen usw. 
 
Neben der Zahlung des Verlustausgleichs hat die Stadt auch eine Kapitaleinlage bei den Stadt-
werken zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufzubringen. 
 

 2020: 150.000 € 

 2021: 105.000 € 

 2022: 131.000 € 

 2023: 138.000 € 

 2024: 211.000 € 
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 2025: 17.000 € 

 2026: 80.000 € 

 

 

 
IX. KASSENLAGE 
 
Die Stadtkasse war in den Jahren 2024 und 2025 stets zahlungsbereit.  
 
Dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen wurden 2017 2,5 Mio. € als unverzinsliches Darlehen 
gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die die Stadt über den Abmangel mittragen würde. 
Dieses Darlehen wurde Jahr für Jahr mittlerweile bis 31.03.2026 verlängert. Aufgrund der aktuel-
len Zinsentwicklung werden ab dem Jahr 2024 Zinsen erhoben.  
Im Jahr 2023 wurde ein weiteres Darlehen mit 2,5 Mio. € zu den gleichen Konditionen gewährt, 
im Jahr 2024 noch ein weiteres Darlehen von 1,0 Mio. €. Die Rückzahlung aller drei Darlehen ist 
im städtischen Haushalt in 2026 eingeplant. 
 
 

Geislingen an der Steige, im Februar 2026 

 

gez. 
Ute Dreher 
Stadtkämmerin 
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 34.318.741,22 34.191.200 35.947.600 37.836.000 39.432.400 40.511.200

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 43.466.988,44 42.773.800 44.287.300 41.973.000 44.569.900 44.970.600

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 1.525.300 1.544.600 1.568.400 1.697.300 1.675.500

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.240.199,28 4.272.050 4.345.200 4.431.600 4.519.900 4.609.900

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820.230,08 1.230.100 1.194.300 1.210.900 1.227.800 1.245.200

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.405.401,64 1.792.800 1.767.200 1.752.000 1.576.800 1.604.300

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.292.365,26 300.600 250.600 600 600 600

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10.134,55 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

10 + sonstige ordentliche Erträge 2.984.438,62 2.763.100 3.088.500 3.102.500 3.114.400 3.128.900

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 89.538.499,09 88.869.950 92.446.300 91.896.000 96.160.100 97.767.200

12 - Personalaufwendungen 27.134.823,44 29.913.150 33.734.600 34.668.800 35.502.100 36.429.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.691.106,52 14.049.150 14.803.400 14.709.100 13.520.300 13.703.200

15 - Abschreibungen 302.655,02 5.295.100 5.727.700 5.934.500 5.964.500 5.904.400

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61.033,06 47.450 120.000 190.600 200.600 307.100

17 - Transferaufwendungen 36.039.474,89 38.632.550 41.144.700 44.074.100 43.852.600 43.605.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.322.066,30 3.121.300 3.139.200 3.511.500 3.579.400 3.648.800

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 80.551.159,23 91.058.700 98.669.600 103.088.600 102.619.500 103.597.700

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 8.987.339,86 - 2.188.750 -6.223.300 -11.192.600 -6.459.400 -5.830.500

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) 8.987.339,86 - 2.188.750 -6.223.300 -11.192.600 -6.459.400 -5.830.500

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 6.223.300 0 0 0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs-
ermächtigungen

Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 3 4 (1) 5 6 7

1 Steuern und ähnliche Abgaben 34.377.124,27 34.191.200 35.947.600 0 37.836.000 39.432.400 40.511.200

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.590.719,42 42.773.800 44.287.300 0 41.973.000 44.569.900 44.970.600

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 4.255.684,92 4.272.050 4.345.200 0 4.431.600 4.519.900 4.609.900

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.811.964,42 1.230.100 1.194.300 0 1.210.900 1.227.800 1.245.200

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.386.456,12 1.792.800 1.767.200 0 1.752.000 1.576.800 1.604.300

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.247.819,17 300.600 250.600 0 600 600 600

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.452.615,02 2.747.700 3.073.400 0 3.088.900 3.103.100 3.118.400

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.122.383,34 87.308.250 90.865.600 0 90.293.000 94.430.500 96.060.200

10 - Personalauszahlungen 27.268.863,72 29.973.650 33.785.000 0 34.720.900 35.502.100 36.429.000

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.903.883,04 14.049.150 14.803.400 0 14.709.100 13.520.300 13.703.200

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 61.556,24 47.450 120.000 0 190.600 200.600 307.100

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 34.681.168,20 38.632.550 41.144.700 0 44.074.100 43.852.600 43.605.200

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.497.892,82 3.521.300 3.539.200 0 3.511.500 3.579.400 3.648.800

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.413.364,02 86.224.100 93.392.300 0 97.206.200 96.655.000 97.693.300

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 10.709.019,32 1.084.150 -2.526.700 0 - 6.913.200 - 2.224.500 - 1.633.100

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.614.154,51 4.856.500 15.130.900 0 19.097.500 13.935.000 14.455.000

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für
Investitionstätigkeit

10.435,60 0 0 0 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 71.793,40 500.000 619.000 0 530.000 880.000 500.000

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0,00 0 6.000.000 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.696.383,51 5.356.500 21.749.900 0 19.627.500 14.815.000 14.955.000

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.777,31 505.000 3.886.000 0 500.000 925.000 500.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.584.943,02 18.030.000 17.945.000 7.500.000 16.775.000 14.840.000 17.010.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.821.550,63 933.400 2.230.100 0 637.500 1.099.500 1.255.500

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1.211.000,00 17.000 80.000 0 141.000 184.000 197.000

28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 148.698,68 149.900 361.000 0 130.000 227.000 225.000

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 93.809,08 121.000 341.000 0 50.000 60.000 60.000

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.870.778,72 19.756.300 24.843.100 7.500.000 18.233.500 17.335.500 19.247.500

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

- 4.174.395,21 -14.399.800 -3.093.200 - 7.500.000 1.394.000 - 2.520.500 - 4.292.500

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 6.534.624,11 -13.315.650 -5.619.900 - 7.500.000 - 5.519.200 - 4.745.000 - 5.925.600

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

1.200.000,00 0 3.000.000 0 0 2.500.000 4.200.000
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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs-
ermächtigungen

Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 3 4 (1) 5 6 7

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

5.076.610,53 971.400 969.400 0 662.700 545.100 611.200

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit

- 3.876.610,53 - 971.400 2.030.600 0 - 662.700 1.954.900 3.588.800

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres

2.658.013,58 -14.287.050 -3.589.300 - 7.500.000 - 6.181.900 - 2.790.100 - 2.336.800

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 0,00 0 0 0 0 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn 0,00 0 0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 34.318.741,22 34.191.200 35.947.600 37.836.000 39.432.400 40.511.200

• 30110000 Grundsteuer A 113.113,76 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

• 30120000 Grundsteuer B 4.386.401,07 4.200.000 4.200.000 4.242.000 4.284.400 4.327.200

• 30130000 Gewerbesteuer 9.764.068,95 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000

• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 14.708.449,77 15.451.500 16.208.900 16.936.000 17.627.000 18.559.000

• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.016.280,47 2.066.100 2.514.100 3.096.000 3.417.000 2.983.000

• 30310000 Vergnügungssteuer 1.983.965,80 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

• 30320000 Hundesteuer 171.123,40 180.000 175.000 175.000 175.000 175.000

• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.175.338,00 1.213.600 1.269.600 1.307.000 1.349.000 1.387.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 43.466.988,44 42.773.800 44.287.300 41.973.000 44.569.900 44.970.600

• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 32.521.906,80 32.809.500 33.547.200 31.153.600 33.702.000 33.898.600

• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 332.396,20 325.000 318.500 318.500 318.500 318.500

• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 539.104,96 570.000 575.000 586.500 598.200 610.200

• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9.453.179,29 8.659.500 9.517.000 9.682.900 9.719.700 9.911.800

• 31411000 Zuweisungen vom Land - Bundesmittel für Geflüchtete 208.808,00 0 0 0 0 0

• 31414000 Sanierungsgebiet Altstadtrand 8.570,00 15.000 0 0 0 0

• 31417000 Neues Sanierungsgebiet 0,00 0 60.000 12.000 12.000 12.000

• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)

184.652,90 206.100 143.600 93.500 93.500 93.500

• 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen

149.403,59 60.000 69.000 69.000 69.000 69.000

• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen

58.966,70 118.700 47.000 47.000 47.000 47.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 1.525.300 1.544.600 1.568.400 1.697.300 1.675.500

• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.258.400 1.293.300 1.317.300 1.455.400 1.440.100

• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 0,00 266.900 251.300 251.100 241.900 235.400

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.240.199,28 4.272.050 4.345.200 4.431.600 4.519.900 4.609.900

• 33110000 Verwaltungsgebühren 816.739,15 688.550 704.700 718.600 733.000 747.600

• 33111000 Verwaltungsgebühren (mit USt.) 141.103,26 120.000 140.000 142.800 145.700 148.600

• 33210000 Benutzungsgebühren 1.629.892,04 1.747.700 1.815.000 1.851.200 1.888.000 1.925.700

• 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen 286.326,46 309.650 315.100 321.300 327.600 333.900

• 33211100 Entgelte 1.176.699,37 1.220.350 1.169.100 1.192.400 1.216.200 1.240.500

• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3
Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege

174.439,00 185.800 201.300 205.300 209.400 213.600
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

• 33610000 Zweckgebundene Abgaben 15.000,00 0 0 0 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820.230,08 1.230.100 1.194.300 1.210.900 1.227.800 1.245.200

• 34110000 Mieten und Pachten 832.756,70 854.400 825.700 842.300 859.200 876.600

• 34111000 Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge 21.682,76 0 0 0 0 0

• 34210000 Erträge aus Verkauf 554.907,90 347.100 345.400 345.400 345.400 345.400

• 34211000 Erträge aus Verkauf (Stromeinspeisung) 3.188,10 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 407.694,62 25.000 19.600 19.600 19.600 19.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.405.401,64 1.792.800 1.767.200 1.752.000 1.576.800 1.604.300

• 34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 192.000 180.000 180.000 0 22.600

• 34810000 Erstattungen vom Land 26.513,60 17.000 22.000 2.000 2.000 2.000

• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 925.901,49 1.005.300 1.067.900 1.067.900 1.067.900 1.067.900

• 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe 22.453,50 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

• 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten 140.524,00 140.000 135.000 135.000 135.000 135.000

• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 28.765,47 16.400 24.400 24.400 24.400 24.400

• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 102.462,39 120.000 80.000 80.000 80.000 80.000

• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
und Beteiligungen

83.748,97 171.700 171.800 175.300 178.800 182.400

• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 75.032,22 113.400 70.100 71.400 72.700 74.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.292.365,26 300.600 250.600 600 600 600

• 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen

158.750,00 0 100.000 0 0 0

• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 100.000 0 0 0 0

• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 960.761,54 200.000 150.000 0 0 0

• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 170.890,34 600 600 600 600 600

• 36990000 Sonstige Finanzerträge 1.963,38 0 0 0 0 0

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10.134,55 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 10.134,55 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

10 + sonstige ordentliche Erträge 2.984.438,62 2.763.100 3.088.500 3.102.500 3.114.400 3.128.900

• 35110000 Konzessionsabgaben 1.220.309,70 1.330.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000

• 35210000 Erstattung von Steuern 6.172,00 2.000 2.500 3.000 2.000 2.000

• 35610000 Bußgelder 340.141,15 5.000 565.000 570.600 576.300 582.000

• 35611000 Verwarngelder (ohne Mahnung) 601.277,02 1.050.000 840.000 848.400 856.900 865.500

• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. 176.803,38 100.000 100.000 101.000 102.000 103.000

• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 15.400 15.100 13.600 11.300 10.500 4
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Rückstellungen

315.857,21 0 0 0 0 0

• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen,
Pauschalwertberichtigungen)

81.305,72 0 0 0 0 0

• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 242.207,35 260.700 205.900 205.900 205.900 205.900

• 35911000 Andere sonstige Erträge (mit MwSt.) 193,00 0 0 0 0 0

• 35912000 Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.) 172,09 0 0 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 89.538.499,09 88.869.950 92.446.300 91.896.000 96.160.100 97.767.200

12 - Personalaufwendungen 27.134.823,44 29.913.150 33.734.600 34.668.800 35.502.100 36.429.000

• 40110000 Beamte 1.798.472,94 1.860.600 2.125.400 2.178.900 2.233.500 2.289.600

• 40120000 Arbeitnehmer 17.573.725,15 19.389.800 22.046.900 22.695.200 23.220.800 23.841.300

• 40190000 Sonstige Beschäftigte 797.214,04 753.300 691.700 708.900 726.700 744.900

• 40210000 Beamte 1.593.916,93 1.865.400 1.890.700 1.937.800 1.986.100 2.035.400

• 40220000 Arbeitnehmer 1.567.331,17 1.755.800 1.998.900 2.047.100 2.084.500 2.136.500

• 40310000 Beamte 5.916,76 6.600 7.200 7.400 7.600 7.800

• 40320000 Arbeitnehmer 3.760.372,07 4.186.900 4.854.700 4.972.100 5.065.400 5.192.000

• 40390000 Sonstige Beschäftigte 19.065,12 13.000 10.600 10.900 11.200 11.500

• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete 133.914,58 142.250 158.900 162.600 166.300 170.000

• 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für
Altersteilzeit

- 115.105,32 - 60.500 -50.400 -52.100 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.691.106,52 14.049.150 14.803.400 14.709.100 13.520.300 13.703.200

• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 316.389,09 184.000 183.000 142.000 142.000 142.000

• 42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010) 1.558.262,65 1.057.300 994.850 864.600 829.000 807.000

• 42112000 Größere Instandsetzungen (5070) 1.510.265,43 1.860.000 1.876.000 1.960.000 446.000 535.000

• 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung 1.497,83 5.000 0 0 0 0

• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.233.455,07 1.529.200 1.566.200 1.581.900 1.898.000 1.814.200

• 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken 51.994,78 94.400 94.400 94.400 94.400 94.400

• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 134.588,94 210.900 222.600 226.900 231.200 235.700

• 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter) 74.502,83 89.500 158.550 161.700 164.800 167.900

• 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.) 4.356,79 19.800 18.000 18.300 18.600 18.900

• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 956.610,45 417.100 471.150 470.100 479.000 488.200

• 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) 177.738,06 203.500 208.700 213.000 217.300 221.700

• 42320000 Leasing 68.283,09 68.800 73.900 75.400 76.900 78.400

• 42410000 Aufwendungen für Energie 1.578.601,82 1.570.300 1.714.500 1.748.700 1.783.300 1.819.200

• 42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung 803.041,96 857.900 882.200 899.600 917.300 935.400 4
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

• 42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden 720.961,73 841.350 871.000 888.400 906.000 924.200

• 42510000 Haltung von Fahrzeugen 380.770,82 458.500 402.100 409.900 417.800 425.900

• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 179.459,34 239.150 245.400 250.100 254.800 259.500

• 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 65.257,16 75.000 70.000 71.400 72.800 74.300

• 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug 2.494,07 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600

• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.527.518,99 2.758.700 3.112.800 2.961.900 2.867.100 2.923.400

• 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Schulleiter)

185.328,76 218.200 267.700 273.100 278.600 284.300

• 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.) 234.359,14 257.350 282.400 288.100 293.900 299.700

• 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW 28.169,47 35.000 35.000 35.700 36.400 37.100

• 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze 156.906,39 130.000 130.000 132.600 135.300 138.000

• 42715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Winterdienst

174.679,77 250.000 210.000 214.200 218.500 222.900

• 42716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material
Dritte

78.360,93 45.000 65.000 66.300 67.600 69.000

• 42717000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV 5.934,24 5.000 6.000 6.100 6.200 6.300

• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 196.956,18 273.000 270.450 275.700 281.000 286.500

• 42750000 Lernmittel 284.360,74 287.200 363.500 370.800 378.100 385.500

15 - Abschreibungen 302.655,02 5.295.100 5.727.700 5.934.500 5.964.500 5.904.400

• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachvermögen

0,00 5.228.100 5.642.100 5.843.900 5.863.900 5.793.800

• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen
Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)

13.552,79 0 0 0 0 0

• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen 289.102,23 0 0 0 0 0

• 47910000 Sonstige Abschreibungen 0,00 67.000 85.600 90.600 100.600 110.600

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61.033,06 47.450 120.000 190.600 200.600 307.100

• 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen 89,25 50 0 0 0 0

• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.953,59 47.400 120.000 190.600 200.600 307.100

• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.990,22 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen 36.039.474,89 38.632.550 41.144.700 44.074.100 43.852.600 43.605.200

• 43110000 Zuweisungen an das Land 152,00 1.100 1.300 1.300 1.300 1.300

• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 79.033,50 86.800 48.900 52.100 71.500 60.100

• 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen

1.181.823,53 1.823.000 1.872.000 2.001.000 2.055.000 2.059.000

• 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5.436,65 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 5.856.886,78 6.351.250 5.887.300 5.959.600 6.054.400 6.151.100
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Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

• 43410000 Gewerbesteuerumlage 812.981,18 797.500 841.800 886.000 931.000 975.000

• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) 11.282.076,30 11.160.700 12.262.100 12.669.000 12.511.000 12.373.000

• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(Kreisumlage)

16.591.288,68 18.180.300 19.974.500 22.243.000 21.966.000 21.723.000

• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 216.419,47 211.100 235.000 240.000 240.000 240.000

• 43780000 Umlage an übrige Bereiche 13.376,80 14.000 15.000 15.300 15.600 15.900

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.322.066,30 3.121.300 3.139.200 3.511.500 3.579.400 3.648.800

• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.985,61 7.300 7.200 7.300 7.400 7.500

• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 128.257,16 149.600 129.900 133.100 136.400 139.800

• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) 1.557,17 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten

185.012,28 236.600 228.600 233.200 237.800 242.400

• 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Diensten (ohne Erstatt.)

159.982,04 181.300 225.300 229.800 234.400 239.100

• 44310000 Geschäftsaufwendungen 1.224.658,88 1.027.300 1.057.200 1.077.900 1.098.700 1.119.900

• 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter) 73.253,03 61.800 58.950 59.900 60.900 61.900

• 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.) 240.268,22 498.100 380.800 388.400 396.000 403.900

• 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand 8.198,18 25.000 15.000 0 0 0

• 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen 165,29 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet 47.394,49 50.000 100.000 20.000 20.000 20.000

• 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler 3.614,12 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim 228,53 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 415.671,34 440.000 451.350 460.100 468.900 477.800

• 44500000 Erstattungen an den Bund 3.863,76 8.200 8.600 8.800 9.000 9.200

• 44510000 Erstattungen an das Land 5.412,76 66.700 5.700 5.900 6.100 6.300

• 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 221.911,81 169.900 254.100 259.100 264.100 269.400

• 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen

585.433,29 528.000 570.000 581.400 593.000 604.800

• 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 1.800,00 7.000 7.000 7.100 7.200 7.300

• 44820000 Säumniszuschläge u.ä. 8.398,34 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

• 44990000 Globaler Minderaufwand 0,00 - 400.000 -400.000 0 0 0

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 80.551.159,23 91.058.700 98.669.600 103.088.600 102.619.500 103.597.700

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 8.987.339,86 - 2.188.750 -6.223.300 -11.192.600 -6.459.400 -5.830.500

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) 8.987.339,86 - 2.188.750 -6.223.300 -11.192.600 -6.459.400 -5.830.500

nachrichtlich: 4
5



 

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2026

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

2028
EUR

2029
EUR

1 2 [1] 3 4 5 6

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0 6.223.300 0 0 0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig
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Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr: 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
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€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste 88.200 46.300 3.953.200 508.400 148.000 674.400 1.604.990 305.180 0 -3.849.690

THH 2 Bauverwaltung 1.286.600 33.600 4.865.600 2.005.000 3.000 938.400 4.611.180 1.513.250 0 -3.393.870

THH 3 Stadtbauamt 2.873.200 40.000 3.271.200 4.830.050 135.600 2.798.600 451.950 3.038.910 0 -10.709.210

THH 4 Bürgeramt 676.900 1.401.000 2.364.800 642.400 3.200 456.900 43.700 352.000 0 -1.697.700

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt 14.339.900 128.900 18.046.300 6.716.450 5.654.500 4.113.300 174.300 1.719.180 0 -21.606.630

THH 6 Finanzverwaltung 8.100 1.460.300 1.233.500 101.100 1.872.000 170.300 140.750 98.350 0 -1.866.100

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 33.865.700 36.197.600 0 0 33.328.400 -165.000 0 0 0 36.899.900

Gesamtsumme der THH 53.138.600 39.307.700 33.734.600 14.803.400 41.144.700 8.986.900 7.026.870 7.026.870 0 -6.223.300

 4
7



Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr: 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
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€ € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

11 11 Innere Verwaltung 71.400 46.300 3.735.200 429.700 33.000 655.400 1.604.990 214.340 0 -3.344.950

1110 11.10 Steuerung 9.100 5.000 443.500 35.300 0 113.300 0 15.800 0 -593.800

11100000 11.10.0000 Steuerung 9.100 5.000 443.500 35.300 0 113.300 0 15.800 0 -593.800

1111 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung

9.200 100 188.900 28.700 0 51.200 6.150 62.150 0 -315.500

11110100 11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse 8.400 0 174.500 3.700 0 50.300 6.150 61.750 0 -275.700

11110200 11.11.0200 Ortschaftsräte 800 100 14.400 25.000 0 900 0 400 0 -39.800

1113 11.13 Rechnungsprüfung 32.000 0 291.000 16.900 0 17.400 7.150 27.000 0 -313.150

11130000 11.13.0000 Rechnungsprüfung 32.000 0 291.000 16.900 0 17.400 7.150 27.000 0 -313.150

1114 11.14 Bürgerschaftliches Engagement;
Personalvertretung

0 0 236.600 41.600 33.000 14.500 0 22.500 0 -348.200

11140300 11.14.0300 Personalvertretung 0 0 180.700 34.400 0 11.300 0 18.500 0 -244.900

11140600 11.14.0600 Repräsentation 0 0 55.900 7.200 33.000 3.200 0 4.000 0 -103.300

1120 11.20 Organisation und EDV 0 41.000 517.400 175.400 0 300.900 980.840 28.140 0 0

11200000 11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen 0 41.000 517.400 175.400 0 300.900 980.840 28.140 0 0

1121 11.21 Personalwesen 20.200 100 1.963.000 124.500 0 154.400 503.200 55.900 0 -1.774.300

11210000 11.21.0000 Personalwesen 20.200 100 1.963.000 124.500 0 154.400 503.200 55.900 0 -1.774.300

1126 11.26 Zentrale Dienstleistungen 900 100 94.800 7.300 0 3.700 107.650 2.850 0 0 48
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